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Zurich

Rahmenbedingungen für den Lehrplan der
Volksschule

Im Rahmen der Gesamtrevision der Lehrpläne für die
Volksschule hat der Erziehungsrat die sogenannten
Rahmenbedingungen, welche einen Teil des neuen
Lehrplans bilden, verabschiedet. Die Inkraftsetzung
erfolgt stufenweise vom Schuljahr 1992/93 an.

Die Rahmenbedingungen enthalten wesentliche
Grundsatze fur die Planung und Gestaltung des Unterrichts

von der Unterstufe bis zur Oberstufe Unter den
Titeln «Gliederung der Volksschule», «Zusammenarbeit

Schule - Eltern» und «Organisation der Schule
und des Unterrichts» sind allgemeine Erlauterungen
und organisatorische Bestimmungen aufgeführt

Im Kapitel «Didaktische Grundsatze fur die Planung
und Gestaltung des Unterrichts» ist die Hauptzielrich-
tung der Lehrplane ersichtlich: Die Volksschule soll
eine elementare und ganzheitliche Bildung vermitteln
Sie soll die Lernfähigkeiten fordern Der Erziehungsauftrag

ist untrennbar mit dem Bildungsauftrag der
Volksschule verbunden Schliesslich sind auch Gedanken
über die Beurteilung der Schulerinnen und Schuler
enthalten

In der Vernehmlassung unter den Organisationen der
Lehrerschaft und den Lehrerbildungsanstalten hat die
neue Lektionentafel fur die Schulen der Oberstute am
meisten Anlass zu Einwendungen gegeben Umstritten
waren insbesondere der Umfang \on Haushaltkunde-
und Handarbeitsunterricht In der ersten Klasse der
Oberstufe (Sekundär-, Real- und Oberschule) sind vier
Lektionen Haushaltkunde pro Woche obligatorisch, in
der zweiten Klasse vier Lektionen Handarbeit pro Woche

Dabei kann von den Schulerinnen und Schulern
zwischen einem textilen oder einem nicht-textilen
Schwerpunkt gewählt werden In der dritten Klasse
gehören beide Fächer zu den Wahlpflichttachern (drei
Lektionen pro Woche), wobei die Schulerinnen und
Schulerzwischen Handarbeits- und Haushaltkundeunterricht

wählen müssen.

Mit der neuen Lektionentatel wird unter anderem der
gesetzliche Auftrag erfüllt, allen Schulerinnen und
Schulern wahrend der Volksschulzeit eine Grundausbildung

in Haushaltkunde zu vermitteln Im übrigen
gilt wahrend der gesamten Schulzeit tur Madchen und
Knaben das gleiche Bildungsangebot Das bedeutet,
dass auch an der Oberstufe tur beide Geschlechter die
gleiche Lektionentafel gilt

Die Rahmenbedingungen werden gemäss dem truher
vom Erziehungsrat testgesetzten Zeitplan zusammen
mit noch zu erlassenden neuen Zielen und Inhalten tur
den Unterricht vom Schuljahr 1992/93 an in Kraft
gesetzt Bis zu diesem Zeitpunkt müssen durch die
Erziehungsdirektion Anpassungen rechtlicher Erlasse

sowie neue Richtlinien oder Wegleitungen erarbeitet
werden, die den Vollzug der jetzt beschlossenen
Rahmenbedingungen gewährleisten.

Weitere Zunahme der Zahl der Universitätsstudenten

Im laufenden Wintersemester 1990/91 sind an der
Universität Zürich 21 178 Studierende eingeschrieben.

Dieser neue Höchststand an der grössten
Schweizer Hochschule entspricht einem Zuwachs um
2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahressemester 1989/
90 mit 20 690 Studierenden.

Die Zahl der Studienanfänger hat sich gegenüber
1 989/90 auf 2275 erhöht (Vorjahressemester 2211).
Dies entspricht einem Zuwachs um 2,9 Prozent Damit
ist praktisch die Hochstmarke vom Wintersemester
1988/89 erreicht, als sich 2277 Studierende neu
immatrikulierten

Am meisten Studienanfänger verzeichnete die
Philosophische Fakultat I (Geisteswissenschatten) mit 986
Studierenden (+ 24,8 Prozent), bei der Philosophischen

Fakultat II (Naturwissenschaften) stieg die Zahl
der Neuzuganger auf 258 (+ 5,3 Prozent) Den gross-
ten Ruckgang verzeichneten die Wirtschaftswissenschaften

mit 322 Neuzugangern (- 27,6 Prozent) Die
grosste Fakultat ist nach wie vor die Philosophische
Fakultat I mit einer Gesamtzahl von 9188 Studierenden

(+ 5,5 Prozent), wobei insbesondere die Fächer
Philosophie, Psychologie, Pädagogik, Soziologie, )apa-
nologie und Geschichte deutlich zulegten An der
Philosophischen Fakultat II erhöhte sich die Gesamtzahl

auf 2329 (+ 2 7 Prozent).
Weiter angestiegen ist an der Universität der Anteil der
weiblichen Studierenden Insgesamt sind 9310 Studentinnen

eingeschrieben, was einem Anteil von genau 44
Prozent entspricht Bei den Studienanfängern liegt der
weibliche Anteil mit 50,7 Prozent (11 54 Studentinnen)
nun über jenem der Manner

L uzern

Seminar Hitzkirch vor Neuanfang?

Der Direktor sowie die Internatsleiterin und der
Internatsleiter des Lehrerseminars Hitzkirch sollen innert
kurzem abgelöst werden.Wie die Erziehungsdirektorin
des Kantons Luzern, Brigitte Mürner-Gilli, an einer
Medienkonferenz ausführte, soll die Ablösung wenn
immer möglich im gegenseitigen Einvernehmen auf
den Beginn des Schuljahres 1991/92 erfolgen. Die
gesamte Lehrer- und Schülerschaft des Seminars ist
schriftlich über diesen Entscheid informiert worden.

Mit der angekündigten Ablösung soll ein seit einiger
Zeit schwelender Konflikt innerhalb des Lehrerseminars

Hitzkirch beigelegt werden Autgrund der ersten
Ergebnisse einer vom Erziehungsrat angeordneten
Untersuchung ist das Erziehungsdepartement damit
beauftragt, mit dem Seminardirektor, der Internatsleiterin

und dem Internatsleiter auf einen «möglichst baldigen

Zeitpunkt hin die Ablösung in ihren Funktionen
vorzubereiten»
Die Ursachen des Konflikts liegen nach Aussagen der
Untersuchungskommission im persönlichen Bereich
dieser drei Personen Im Zwischenbericht der Kommission

wird testgehalten, dass auch die Lehrerschaft in
gewisser Weise bei der Bewältigung dieses Konflikts
versagt habe
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